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Gesetz 
zur Änderung des Krankenhaus

gestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen , 

des Hochschulgesetzes, 
der Universitätsklinikum-Verordnung und 

des Gesetzes zur Umsetzung des 
Transplantationsgesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

2128 

Gesetz 
zur Änderung des Krankenhaus

gestaltungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen , 

des Hochschulgesetzes, 
der Universitätsklinikum-Verordnung und 

des Gesetzes zur Umsetzung des 
Transplantationsgesetzes 

Vom 5. Dezember 2023 

Artikel 1 
Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Das Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nord
rhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 
S. 702, ber. 2008 S. 157), das zuletzt durch Gesetz vom 
13. April 2022 (GV. NRW. S. 506, ber. S. 877) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 10 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Im Falle einer epidemischen Lage oder eines a n
deren Ereignisses, infolge dessen aufgrund einer Viel
zahl von verletzten oder erkrankten Personen die 
stationäre Versorgung der Bevölkerung regional oder 
landesweit akut gefährdet ist und ohne die nach
folgend genannten Maßnahmen nicht sichergestellt 
werden kann, kann das für Gesundheit zuständige 
Ministerium durch Rechtsverordnung mit Zustim
mung des Landtags Regelungen treffen über: 

1. die Schaffung temporärer zusätzlicher Behand
lungskapazitäten, 

2. die Verschiebung elektiver Eingriffe, 

3. strukturelle Vorgaben zur Organisation von medi
zinischen Behandlungen, 

4. die Aussetzung regionaler Planungskonzepte nach 
§ 14, 

5. die Änderung des Versorgungsa uftrags eines Kran
kenhauses gemäß § 16 Absatz 1 Satz 3 ohne Bin
dung an di e Vorgaben und Verfahren nach den 
§§ 12ff. und 

6. den Ausgleich von Erlösausfällen, die aus den An
ordnungen nach Nummer 1 bis 5 entstehen, soweit 
sich ein Ausgleich nicht aus Bundesrecht oder auf 
andere Weise ergibt. 

Die in Satz 1 Nummer 1 bis 6 genannten Befugnisse 
können einzeln oder kumulativ in einer Rechtsverord
nung geregelt werden. Die Rechtsverordnung ist auf 
zwei Monate zu befristen. Sie kann bei Fortbestehen 
der Feststellungsvoraussetzungen mit Zustimmung 
des Landtags um jeweils zwei Monate verlängert wer
den. Die Landesregierung legt dem Landtag eine Wo
che vor Ablauf der Befristung einen Bericht über die 
getroffenen Maßnahmen verbunden mit einer Lagebe
urteilung vor. Die in der Rechtsverordnung getroffe
nen Regelungen gehen bestehenden Festlegungen 
nach diesem Gesetz vor. Die Entscheidungsfreiheit 
ärztlicher Tätigkeit in medizinischen Fragen gemäß 
der ärztlichen Berufsordnung bleibt unberührt. Die 
Regelungen dieses Absatzes gelten auch für die Pri
vatkrankenanstalten nach § 30 Absatz 1 Satz 1 der 
Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S . 202), die zu
letzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 28 . Juni 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 172) geändert worden ist, sowie für 
Vorsorge- und Rehabilitationsei nrichtungen nach 
§ 107 Absatz 2 des Fünften Buches Sozia lgesetzbuch 
- Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988 , BGBI. I S. 2477, 
2482), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
16. August 202 3 (BGBl. 2023 I Nr. 217) geä ndert wor
den ist." 

2. In & 16 Absatz 5 werden nach dem Wort „Rechtsbe
helfe" die Wörter „eines Dritten" gestrichen. 

3. Dem§ 17 wird folgender Satz a ngefügt: 

,,Abweichend von der Regelung des Satzes 3 unterlie
gen die gesondert veranschlagten Haushaltsbeträge 
zur Förderung der Umsetzung des Krankenhausplans 
NRW 2022 ab dem Jahr 2023 nicht der kommunalen 
Beteiligung." 

4. In § 33 Satz 1 werden nach dem Wort „Regelungen" 
die Wörter „des§ 2 Absatz 3 und" gestrichen. 
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Artikel 2 

Änderung des Hochschulgesetzes 

§ 31a Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 des Hochschulgesetzes 
vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), der zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. 
S . 425, ber. S . 593) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst: 

,,1. je eine Vertreterin oder ein Vertreter des Ministe
riums, des für Finanzen zustä ndigen Ministeriums 
und des für Gesundheit zuständigen Ministeriums," 
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Artikel 3 

Änderung der Universitätsklinikum -Verordnung 

Auf Grund des § 31a Absatz 2 Satz 2 des Hochschulge
setzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) wird 
verordnet : 

In§ 4 Absatz 6 Satz 4 der Universitätsklinikum-Verord
nung vom 20. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 744) , die zu
letzt durch Verordnung vom 21. März 2022 (GV. NRW. 
S . 403) geändert worden ist, werden nach den Wörtern 
„Wissenschaft zuständigen Ministeriums" die Wörter 
,,, des für Gesundheit zuständigen Ministeriums" einge
fügt. 
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Artikel 4 

Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Transplantationsgesetzes 

In § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 des Gesetzes zur Aus
führung des Transplantationsgesetzes vom 9. November 
1999 (GV. NRW. S. 599) , das zuletzt durch Gesetz vom 
23 . Februar 2022 (GV. NRW. S. 245) geä ndert worden ist, 
wird die Angabe „Absatz 5" durch die Angabe „Ab
sa tz 4" ersetzt. 

Artikel 5 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. Dezember 2023 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsiden t 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 
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Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Zugleich für die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 
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Ina Brandes 

- GV. NRW. 2023 S. 1278 

Verordnung 
über die Aufteilung und Auszahlung 

des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 
für die Jahre 2024, 2025 und 2026 

(UStAufteilVO) 

Vom 5. Dezember 2023 

Auf Grund des § 5a Absatz 3 Satz 3 und des § 5d Ab
satz 2 und 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der 
Fassung der Beka nntmachung vom 10. März 2009 
(BGBl. I S . 502), von denen § 5a Absatz 3 Satz 3 durch 
Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe d d es Gesetzes vom 
21. November 2016 (BGBl. I S. 2613) angefügt und § 5d 
Absatz 2 und 3 durch Artikel 3 Nummer 6 des Gesetzes 
vom 21. November 2016 (BGBl. I S. 2613) geändert wor
den ist, verordnet di e L a ndesregierung: 

§ 1 

Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 

(1) Der a uf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ent
fallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird a uf 
die einzelnen Gemeinden nach einem Schlüssel a ufge
teilt , der gem ä ß § 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 
(BGBl. I S. 502) in der ab dem 1. Januar 2018 geltend en 
Fassung sowie der Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestset
zungsverordnung vom 17. Oktober 2023 (BGBl. I Nr. 285) 
in der jeweils geltenden Fassung ermittelt wird. Die aus 
der Anlage zu dieser Verordnung ersichtlichen Schlüssel
zahlen werden hiermit festgesetzt. 

(2) Für die Aufteilung des Abrechnungsbetrags für das 
vierte Quartal 2023 sind die Schlüsselzahlen der Verord
nung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemein
deanteils an der Umsatzsteuer vom 8. D ezember 2020 
(GV. NRW. S. 1151) a nzuwenden. 

§2 

Auszuzahlende Beträge, Auszahlungstermine 

(1) Die Höhe der Zahlungen ergibt s ich für die ersten 
drei Quartale aus der vom Bundes mini sterium der Fi
nanzen gemäß § 17 Absatz 1 des Fina nzausgleichsgeset
zes vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S . 3955 , 3956) in der 
jeweils geltenden Fassung berechneten Höhe des Ge
m eindeanteils an der Umsatzsteuer für den jeweiligen 
Zeitraum, soweit er auf das Land Nordrhein-Westfalen 
entfällt. 

(2) Im Dezember ist jeweils eine Abschlagszahlung auf 
das vierte Quartal in Höhe des Zahlungsbetrags für das 
jeweils dritte Quartal anzuweisen. Der Abrechnungsbe
trag für das jeweils vierte Quartal ergibt sich aus der 
vom Bundesministerium der Finanzen gemäß § 17 Ab
satz 1 d es Finanzausgleichsgesetzes berechneten Höhe 
des Ge meindeanteils an der Umsatzsteuer im jeweiligen 
Zeitraum, soweit er auf das Land Nordrhein-Westfalen 

entfällt, abzüglich der im Dezember geleisteten Ab
schlagszahlung. 

(3) Die Zahlungen gemäß Absatz 1 erfolgen jeweils im 
April, Juli und Oktober am jeweils letzten Bankarbeits
tag in Frankfurt am Main vor Ultimo. Die Abschlagszah
lung gemäß Absatz 2 Satz 1 erfolgt jeweils im Dezember 
am vorle tzten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor 
dem 24. Dezember, die Zahlung oder Erstattung a us der 
Schlussabrechnung gemäß Absatz 2 Satz 2 erfolgt am je
weils le tzten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main vor 
Ultimo im Januar des Folgejahres. 

§3 

Berechnung und Zahlbarmachung 

(1) Die Berechnung des Schlüssels nach § 1 und der 
Zahlungen nach § 2 sind vom Landesbetrieb Information 
und Technik Nordrhein-Westfalen, im Folgenden 
IT.NRW, durchzuführen. 

(2) IT.NRW leitet dem für Finanzen zuständigen Minis
terium die Unterlagen über die Berechnung des Gemein
deanteils a n d er Umsatzsteuer zu. Das für Finanzen zu
ständige Ministerium stellt im Einvernehmen mit d em 
für Kommunales zuständigen Ministerium die auszuzah
lenden Beträge fest. 

(3) IT.NRW erstellt a nhand der eigens erstellten Berech
nungen die für die Zahlbarmachung erforderlichen Un
terlagen . 

(4) Die Auszahlung erfolgt durch die L andeshauptkasse 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 

§4 

Bekanntgabe 

(1) Das für Finanzen zus tä ndige Ministerium gibt den 
auf die Gemeinden entfallenden Anteil an der Umsatz
steuer für die in § 2 Absatz 3 benannten Zeiträume 
durch Runderlass bekannt. 

(2) Jede Gemeinde erhält über den a uf sie entfallenden 
Geme indeanteil a n der Umsatzsteuer für die in § 2 Ab
satz 3 benannten Zeiträume eine Mitteilung. Die Mittei
lungen sind von IT.NRW maschinell zu erstellen und den 
Gemeinden rechtzeitig vor den in § 2 Absatz 3 festgeleg
ten Terminen zuzuleiten. 

§5 

Berichtigung bei fehlerhaftem Verteilungsschlüssel 

(1) Ausgleichsbeträge nach § 5d Absatz 3 in Verbindung 
mit§ 4 Absatz 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes wer
den nach Ergänzungsschlüsselzahlen errechnet. Ergän
zungsschlüsselzahlen sind die in einer Dezimalzahl aus
gedrückten Anteile der einzelnen Gemeinden an de m 
nach§ 5a des Gemeindefinanzreformgesetzes auf die Ge
meinden des Landes entfallenden Steueraufkommen, um 
die di e in der Anlage genannten Anteile zu hoch oder zu 
niedrig festgesetz t worden sind. Die Ergänzungsschlüs
selzahlen sind auf neun Stellen hinter dem Komma zu 
runden. 

(2) Die Ergänzungsschlüsselzahlen sind von dem für Fi
nanzen zuständigen Ministerium und von dem für Kom
munales zuständigen Ministerium unter Berücksichtigung 
des § 5a Absatz 3 des Gemeindefinanzreformgesetzes und 
der Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung 
festzusetzen. 

(3) Die Ausgleichszahlungen auf Grund von Ergä n
zungsschlüsselzahlen sind zu den in § 2 Absatz 3 festge
setzten Terminen durchzuführen. Vor der Aufteilung sind 
Ausgleichsbeträge aus dem Gesamtbetrag des Gemein
deanteils zu entnehmen, zurückzuzahlende Beträge sind 
dem Gesamtbetrag zuzuführen. 

§ 6 

Inkrafttreten, Übergangsregelung, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft 
und vorbehaltlich der Regelung in Absatz 2 mit Ablauf 
des 31. Januar 2027 außer Kraft . 
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